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Sind Gussteile Gegenstand der REACH-Verordnung?

Grundsätzlich löst die Herstellung von Gussteilen gemäß der REACH-Verordnung keine Pflichten aus. Nur in speziellen Fällen bestehen für die Hersteller bestimmte REACH-Pflichten.  

Die Herstellung von Erzeugnissen löst grundsätzlich keine Pflicht zur Registrierung bzw. Vorregistrierung aus. Nach der REACH-Definition (Art. 3.3) ist ein Erzeugnis ein Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung seine Funktion bestimmt. Gussteile sind wegen ihrer endformnahen Gestalt unstreitig als Erzeugnisse anzusehen (zum Spezialfall der Gussblöcke → HS 5). 

Eine Registrierungspflicht besteht für Erzeugnisse nur ausnahmsweise. Dies ist der Fall, wenn folgende beiden Voraussetzungen (Art. 7.1) gegeben sind:

1. der Stoff ist in diesen Erzeugnissen in einer Menge von insgesamt mehr als 1 Tonne pro Jahr und pro Produzent oder Importeur enthalten und

2.  der Stoff soll unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden.

Eine Registrierung wird regelmäßig bereits schon wegen der zweiten Voraussetzung der  „bestimmungsgemäßen Freisetzung“ schon nicht vorzunehmen sein. Die Freisetzung eines Stoffes ist nur dann bestimmungsgemäß, wenn diese der bestimmungsgemäßen Funktion des jeweiligen Erzeugnisses entspricht, der Hersteller die Freisetzung also gewollt und geplant hat. Im Hinblick auf die Gießereibranche ist nur ein Fall bekannt, bei dem die Voraussetzung der beabsichtigten Freisetzung gegeben ist, nämlich bei der Herstellung von Graphit-Gleitlagerschalen. Funktion des als Werkstoff eingesetzten Kohlenstoffs ist sein Abrieb als selbstschmierendes Gleitmittel. Der Abrieb des Kohlenstoffs ist somit Teil der bestimmungsgemäßen Funktion der hergestellten Lagerschale. Sofern der Graphit also mit einer Menge von mehr als einer Jahrestonne in den hergestellten Erzeugnissen vorhanden ist, muss der Hersteller der Graphit-Gleitlagerschale den eingesetzten Graphit registrieren bzw. vorregistrieren.
 Eine beabsichtigte Freisetzung liegt jedoch nicht vor, wenn beispielsweise die Gussteilgrundierung/Beschichtung im Laufe des Lebenszyklus´ des Gussteils wieder  hiervon ablöst oder sonst wie abgegeben wird. Selbst wenn dies z.B. wegen fehlerhaften Auftragens der Grundierung/Beschichtung, unsachgemäßen Gebrauchs oder aufgrund nachfolgender spanender Bearbeitung des Gussteils geschehen sollte, würde hierdurch – da eine Freisetzung vom Gießer eben nicht gewollt oder geplant ist – keine Registrierungspflicht entstehen.

Unabhängig von der Registrierungspflicht kann sich für den Hersteller eines Erzeugnisses die Pflicht zur Weitergabe von Informationen (Art. 33.1) ergeben. Das ist immer dann der Fall, wenn das Erzeugnis einen besonders besorgniserregenden Stoff in einer Konzentration von mehr als 0,1 Masse% enthält. Welche Stoffe tatsächlich als besonders besorgniserregend gelten, wird erst endgültig feststehen, wenn die von der EChA erstellte sogenannte „Kandidatenliste“ veröffentlicht ist. Die Liste wird voraussichtlich zwischen dem Herbst 2008 und Juni 2009 publiziert werden. Die Pflicht zur Weitergabe der Information kann daher erst ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kandidatenliste wirksam erfüllt werden. 

� Graphit C und Kohlenstoff C unterliegen entgegen der ersten Fassung des Anhangs IV (Ausnahmen 


  von der Registrierungspflicht) nun doch der Registrierungspflicht.    
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